
XI. Satzung 

vom 16.12.2024 

 

zur Änderung der Gebührensatzung zur  
Satzung über die Abfallentsorgung  

der Gemeinde Lienen  
vom 05.07.2005  

 

Aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 02.07.2024 (GV NRW S. 444), des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 250), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 21.06.2023 (GV.NRW. S.443) in Verbindung mit den 

§§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712 / SGV 

NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV 

NRW S. 155) hat der Rat der Gemeinde Lienen in seiner Sit-

zung am 16.12.2024 folgende Gebührensatzung zur Satzung 

über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Lienen beschlos-

sen: 

 

 

§ 1 

 

 § 2 Abs 1 wird wie folgt geändert: 

 

(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren richtet sich nach 

der Größe und Anzahl der Abfallbehälter sowie nach der Anzahl 

der Abfuhren. Pro Haushalt ist mindestens ein 80 l-Gefäß vor-

zuhalten. Die Abfallentsorgungsgebühr beträgt jährlich bei ei-

nem  

a)   80 l Gefäß bei 4-wöchentlicher Entleerung 97,20 € 

b) 120 l Gefäß bei 4-wöchentlicher Entleerung 146,40 € 

c) 240 l Gefäß bei 4-wöchentlicher Entleerung 291,60 € 

d) 1.100 l Container 
 
 bei wöchentlicher Entleerung 
 Eigentumsbehälter 5.400,00 € 
 bei wöchentlicher Entleerung 
 Mietbehälter 5.509,52 € 
 
 bei 14-täglicher Entleerung 
 Eigentumsbehälter 2.667,28 € 
 bei 14-täglicher Entleerung 
 Mietbehälter 2.776,80 € 
 

e) 120/240 l Papiergefäß 0,00 € 

f) 1.100 l Papiercontainer  0,00 € 

g)   80 l Bioabfallgefäß 62,40 € 

h) 120 l Bioabfallgefäß 93,60 € 

i) 240 l Bioabfallgefäß 187,20 € 

j) 120 l Saison-Bioabfallgefäß (Mai bis Oktober) 46,80 € 

k) 240 l Saison-Bioabfallgefäß (Mai bis Oktober) 93,60 € 

 

§ 2 
 

Inkraftreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Die übrigen Bestim-

mungen der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallent-

sorgung der Gemeinde Lienen vom 05.07.2005 bleiben unver-

ändert. 

 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit veröffentlicht.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung und Verfah-

rens 

oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen gegen die Satzung nach Ablauf von sechs 

Monaten seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

-  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

 

- die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

 

- der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet,  

 

oder  

 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tat-sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

Lienen, 17.12.2024 

 

i.V. 

 

gez. 

Püttcher  

Allgemeiner Vertreter 

 


